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Weckbacher verschließt 
Hoffenheimer Stadion
Zukunftsweisende Technik für die Überraschungsaufsteiger der Fußball-Bundesliga

In der hochmodernen Rhein-Neckar-Arena wurde Technik aus dem Hause Weckbacher verbaut.                Foto: vaf-foto

Die Weckbacher Sicherheitssyste-
me GmbH aus Dortmund hat das
neue Stadion der TSG 1899 Hoffen-
heim, die Rhein-Neckar Arena, in
Sinsheim verschlossen. „Ich freue
mich, dass wir als kleineres mittel-
ständisches Unternehmen den Auf-
trag für dieses bedeutende Refe-
renzobjekt erhalten haben“, sagt
Dirk Rutenhofer, Geschäftsführer
von Weckbacher. 

„Ein derart modernes Stadion be-
darf einer zukunftsweisenden Si-
cherheitstechnik, die flexibel ein-
setzbar ist. Deswegen verbauen wir
ein Online-Schließsystem, das so-
wohl mechanische als auch elektro-
nische Komponenten enthält“, so
der Experte. Für die Umsetzung des
Projektes zeichnet die Weckbacher-
Niederlassung in Stuttgart verant-
wortlich.

Elektronische Schlüssel, so ge-
nannte Transponder, ersetzen den
herkömmlichen Schlüsselbund.
„Der Transponder ist ein Medium,

auf dem sämtliche Daten und Zu-
gangsberechtigungen gespeichert
sind. Das System erkennt bereits
auf Entfernung berührungslos, wer
für den Zutritt befugt ist“, erläutert
Rutenhofer. Über das Internet lässt
sich steuern, wann welcher Bereich
des Gebäudes zugäng-
lich ist. An Spieltagen
werden die etwa 200
elektronischen Be-
schläge so program-
miert, dass die Fuß-
ballfans den Zuschau-
erbereich des Stadions
ohne Einschränkung nutzen kön-
nen. Weitere Gebäude lassen sich
künftig problemlos in das System
eingliedern und über einen einzi-
gen Administrator steuern.

Eröffnet wurde die Rhein-Neck -
ar-Arena im Januar 2009 mit einem
Spiel des Herbstmeisters und Über-
raschungsaufsteigers gegen eine Re-
gionalauswahl. Der hochmoderne
Bau, dessen Dachmembran einem
schwebenden Flugzeugflügel nach-

empfunden ist, fasst rund 30.000
Zuschauer.

Neben dem Hauptsitz in Dort-
mund ist Weckbacher mit Nieder-
lassungen in Berlin, Maintal bei
Frankfurt und Stuttgart vertreten.
Zu der Vielzahl exponierter Refe-

renzobjekte des Un -
ternehmens gehören
neben dem Dort-
munder Signal Iduna
Park als größtes Fuß-
ballstadion Deutsch-
lands das Reichstags-
gebäude und das

Bundeskanzleramt in Berlin ebenso
wie die Neue Messe Stuttgart. In
Dortmund gehören die beiden
höchsten Gebäude der Stadt, der
RWE-Tower und das Harenberg Ci-
ty-Center, zu den vor Ort mehr als
100.000 privaten und gewerblichen
Objekten mit Schließ- und Sicher-
heitstechnik aus dem Hause Weck-
bacher. 2005 erhielt Weckbacher
den Dortmunder Wirtschaftspreis.

www.weckbacher.com

Vor allem kleinere Betriebe stehen
bei der Einberufung eines Mitarbei-
ters zum Wehr- oder Zivildienst oft-
mals vor erheblichen Problemen –
besonders dann, wenn auf den Mit-
arbeiter im Grunde nicht verzichtet
werden kann. In vielen Fällen kann
hier jedoch eine zeitlich befristete
Zurückstellung des einberufenden
Mitarbeiters Abhilfe schaffen.

Ein Wehr- oder Zivildienstpflichti-
ger kann grundsätzlich zeitlich be-
fristet – in der Regel für ein Jahr –
zurückgestellt werden, wenn er für
den Betrieb seines Arbeitgebers un-
entbehrlich ist. Ein Antrag auf Zu-
rückstellung wegen Unentbehr-
lichkeit im Betrieb muss jedoch ge-
wisse Voraussetzungen erfüllen.  

Diese sind in der Regel dann ge-
geben, wenn durch die Einberu-
fung die Fortführung des Betriebes
gefährdet wäre oder die Fortfüh-
rung einer be-
stimmten Tätigkeit
durch den Wehr-
oder Zivildienstlei-
stenden dringend
notwendig er-
scheint. Weiter
könnte die Heran-
ziehung zu einer unzumutbaren
Beeinträchtigung des Betriebes
führen. Denkbar wäre auch, dass
wegen der Auswirkungen auf ande-
re eine nicht unwesentliche Stö-
rung des Wirtschaftslebens eintre-
ten und dies weder durch innerbe-
triebliche Maßnahmen noch
durch Ersatzkräfte vom Arbeits-
markt aufgefangen werden könn-
te. 

Einen Antrag auf Zurückstellung
wegen Unabkömmlichkeit im Be-

trieb kann nur der Arbeitgeber stel-
len. Der Wehr- oder Zivildienst-
pflichtige muss dem Antrag zu-
stimmen. Ein Antrag sollte erst
nach der Musterung gestellt wer-
den, denn erst dann steht verbind-
lich fest, dass der Mitarbeiter tat-
sächlich den Dienst ableisten
muss. Bis zur Entscheidung über
die Zurückstellung ist die Einberu-
fung auszusetzen. 

Der Antrag muss möglichst
schriftlich beim zuständigen Kreis-
wehrersatzamt oder beim Bundes-
amt für den Zivildienst gestellt und
begründet werden. Es sollten die
aktuelle Situation des Betriebes, die
genaue Tätigkeit des Mitarbeiters
und die befürchteten Folgen eines
Ausfalls geschildert werden. Das
Kreiswehrersatzamt beziehungs-
weise das Bundesamt für Zivil-
dienst wendet sich nach Eingang
des Antrags an die Handwerkskam-

mer und bittet um
eine gutachterliche
Stellungnahme zu
jedem Einzelfall.
Ein Mitarbeiter der
Kammer wird dann
prüfen, ob eine Zu-
rückstellung grund-

sätzlich erforderlich ist und in wel-
chem Zeitrahmen es dem Betrieb
möglich sein müsste, geeignete
Maßnahmen, wie beispielsweise
die Einstellung einer Ersatzkraft, zu
ergreifen, um den Ausfall des Mit-
arbeiters zu kompensieren. 

Die Ergebnisse werden in einer
Stellungnahme zusammengefasst
und gegebenenfalls mit einem
konkreten Vorschlag für die zeitli-
che Zurückstellung wieder dem
Kreiswehrersatzamt beziehungs-

weise dem Bundesamt für Zivil-
dienst zugeleitet. Hier wird dann
auch die endgültige Entscheidung
über die Zurückstellung getroffen. 

Gegen eine ablehnende Ent-
scheidung kann der Antragsteller
Widerspruch einlegen. Gegen die
abschließende Entscheidung der
Widerspruchsbehörde steht ihm
grundsätzlich der Verwaltungs-
rechtsweg offen. Weder der Wider-
spruch noch die Klage hat eine auf-
schiebende Wirkung, das heißt
nach der ersten ablehnenden Ent-
scheidung kann der Mitarbeiter
zum Wehr- oder Zivildienst heran-
gezogen werden. Besonders zu be-
achten ist jedoch: Die Zurückstel-
lung erfolgt immer nur befristet.
Nach ihrem Ablauf ist daher mög-
licherweise ein neuer Antrag zu
stellen. Die Anforderungen an den
Zurückstellungsgrund werden
dann jedoch mit jedem neuen An-
trag höher. 

Grundsätzlich sieht das Wehr-
pflichtgesetz (WPflG) vor, dass ein
Wehrpflichtiger bis zur Vollen-
dung des 23. Lebensjahres einberu-
fen werden soll. Ist es jedoch zu ei-
ner Zurückstellung gekommen,
verlängert sich dieser Zeitraum für
den Zurückgestellten um zwei Jah-
re – bis zur Vollendung des 25. Le-
bensjahres. 

Weitergehende Informationen
zum neuen Verfahren der Zurück-
stellung eines Mitarbeiters vom
Wehr- beziehungsweise Zivildienst
erhalten Handwerksbetriebe bei
Katja Höckmann, Abteilungsleite-
rin der Handwerkskammer Dort-
mund, Tel.: 0231/ 54 93-170,  
E-Mail: katja.hoeckmann@hwk-
do.de.      noc

Wenn die Bundeswehr ruft, 
stehen Betriebe vor Problemen
Neues Verfahren der Zurückstellung vom Wehr- oder Zivildienst kann helfen

Veranstalter der Kongressmesse
MEiM laden nach Dortmund ein
Informations-Frühstück am 26. Februar im Harenberg City-Center

Am Mittwoch, 27. Mai,  findet die
Kongressmesse „MEiM – Mehr Er-
folg im Mittelstand“ zum ersten
Mal im Kongresszentrum der West-
falenhallen statt. Wer sich als po-
tenzieller Aussteller für die MEiM
2009 in Dortmund interessiert, hat
im Vorfeld mehrere Möglichkei-
ten: Am Donnerstag, 26. Februar,
sind Interessenten um 8 Uhr zu ei-
nem kostenlosen Informations-
Frühstück im Harenberg City-Cen-
ter eingeladen.

Zu der nächsten MEiM in Biele-
feld am Mittwoch, 18. März, kön-
nen sich Interessenten mit dem
Buchungscode INT99DM über
www.meim.de kos tenlos anmel-

den. Die Veranstalter stehen hier
mit eigenem Stand für eine persön-
liche Beratung bereit. 

Sowohl für die Aussteller als
auch für die rund 1.500 Besucher
stellt die MEiM mit ihrer Bran-
chenvielfalt einen idealen Treff-
punkt für die Top-Entscheider
mittelständischer Unternehmen
dar. 

Neben der Präsentation von
rund 120 Ausstellern auf der Messe
gibt es ein umfangreiches Vortrags-
programm zu Themen wie „Qua-
lität und Management“, „Marke-
ting und Vertrieb“, „Personal und
Führung“, „Recht und Finanzen“
oder „IT und Telekommunika-

tion“. Patrick Adenauer, Präsident
des Verbandes „Die Familienunter-
nehmer – ASU“ und IHK-Präsident
Udo Dolezych werden die Veran-
staltung eröffnen.

Frank van Koten, Sprecher der
MEiM, rät allen interessierten
Unternehmen sich frühzeitig zu
entscheiden: „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst.“ Alle Aussteller und
Referenten werden im auflagen-
starken Messekatalog mit Firmen-
profil veröffentlicht.  Redaktions-
schluss ist Mittwoch, 25. März.

Nähere Informationen gibt es
bei Moritz Weber, Standortleitung
Dortmund, Tel.: 05251/ 87 92 366,
E-Mail: mweber@meim.de.

Die 
Handwerkskammer 

erstellt eine gutachterliche 
Stellungnahme 

zu jedem 
Einzelfall.

Unternehmen sind gefragt –
Jetzt mitmachen beim Girls’ Day
Zahlreiche Aktionen geplant – Betriebsinhaber können sich Nachwuchs sichern 

Am 23. April ist Girls’ Day: Dann
werden bundesweit wieder die
Werkstätten und Labore vieler Be-
triebe, Hochschulen und Behörden
für junge Mädchen geöffnet.

Besonders geeignet ist der Girls’
Day für Schülerinnen der Klassen 5
bis 7. Bei Besichtigungen, Mit-
machaktionen und Präsentationen
können sie Einblick in technisch
orientierte Berufsfelder gewinnen,

die Mädchen im Prozess der Berufs-
wahl ansonsten nur selten in Be-
tracht ziehen. Die Ziele des Girls’
Day: Kontakte herzustellen, die für
die berufliche Zukunft der Mäd-
chen hilfreich sind, Öffentlichkeit
und Wirtschaft auf die Stärken von
Mädchen aufmerksam zu machen
und einer gut ausgebildeten Gene-
ration junger Frauen neue Erfah-
rungs- und Orientierungshorizonte
zu eröffnen. Nicht zuletzt profitie-

ren auch die Beriebe vom Girls’
Day: In Zeiten sich abzeichnenden
Fachkräftemangels können sie sich
qualifizierten Nachwuchs für die
Zukunft sichern. Denn durch den
frühzeitigen Kontakt besteht die
Chance auf eine langfristige Bin-
dung, die zum Beispiel durch Fe-
rienjobs oder Praktika intensiviert
werden und möglicherweise in den
Gewinn einer guten Auszubilden-
den münden kann.

Bereits im letzten Jahr haben
auch viele Dortmunder Unterneh-
men am Girls’ Day Angebote für
rund 2.100 Mädchen  gemacht. An
diesen Erfolg soll in diesem Jahr an-
geknüpft werden. 

Wichtig dafür ist, dass sich
Unternehmer finden, die ihre
Werkstätten öffnen und interessier-
te Schülerinnen für einen Tag in ih-
ren Betrieb einladen. Bei Bedarf er-
halten sie Unterstützung durch den
„Dortmunder Arbeitskreis Girls’
Day 2009“ und das Projekt
„Frau.Innovation.Wirtschaft“, das
ab sofort die Verteilung der angebo-
tenen Plätze für interessierte Schü-
lerinnen koordiniert. 

Darüber hinaus können sich
Handwerksbetriebe auch an Volker
Rückert, Ausbildungsberater der
Handwerkskammer (HWK) Dort-
mund, Tel.: 0231/ 54 93-246, 
E-Mail: volker.rueckert@hwk-do.de,
wenden. Weitere Informationen
zum Girls’ Day 2009 finden sich
auch im Internet unter 

www.girls-day.de

Hineinschnuppern in typische „Männerdomänen“ wie das Kfz-Handwerk kön-
nen Mädchen am 23. April. Gesucht werden noch Dortmunder Handwerks-
betriebe, die ihre Werkstätten für „Girls“ öffnen. Foto: Aktion Modernes Handwerk

Weckbacher 
sichert auch den

Dortmunder Signal
Iduna Park. 

Bleiben Sie rechtlich fit –  
Neuerungen der GmbH-Reform
HWK-Informationsveranstaltung für Handwerksunternehmer 

Seit Ende letzten Jahres ist das
„Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen“, kurz MoMiG
genannt, in Kraft. 

Das Kernanliegen der GmbH-Re-
form ist laut Bund die Erleichte-
rung und Beschleunigung von
Unternehmensgründungen. Hier
wurde in der Vergangenheit häufig
ein Wettbewerbsnachteil der
GmbH gegenüber ausländischen
Rechtsformen wie der englischen
Limited gesehen, weil in vielen

Mitgliedstaaten der EU geringere
Anforderungen an die Gründungs-
formalien und die Aufbringung des
Mindeststammkapitals gestellt
werden. Die Anforderungen und
die Haftungsrisiken für Gesell-
schafter und Geschäftsführer bei
der Gründung und bei bestehen-
den GmbHs haben sich nun mit
der Reform verändert. 

Die Handwerkskammer (HWK)
Dortmund informierte deshalb En-
de Januar Handwerksunternehmer
über die wichtigsten Neuerungen,
die unter anderem folgende Aspek-

te betreffen: neue Pflichten und
Haftungsrisiken für Gesellschafter
und Geschäftsführer, Führung und
Funktion der Gesellschafterliste,
Gesellschafterfremdfinanzierung
und Kapitalerhaltung/-bindung,
Gesellschafterfinanzierung in der
Krise sowie Auswirkungen auf An-
teilsübertragungen. 

Als Referent konnte der Dort-
munder Rechtsanwalt und Notar
Dr. Alexander Puplick gewonnen
werden, der zugleich auch Fachan-
walt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht ist. cr

Rechtsanwalt und Notar Dr. Alexander Puplick (Mitte) brachte Licht ins Dunkel der GmbH-Reform. Foto: Rigbers

Jürgen Wallinda-Zilla
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